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Teilnahmebedingungen Mitsegeln auf der Segelyacht „Timshal“ (AGB):

Jede(r) MitseglerIn hat selbst für seine/ihre An- und Rückreise zu sorgen. Nicht angezeigte Verspätungen bei der Anreise um 12 Std. und mehr verwirken das Recht auf Mitnahme. Je nach Reiseplanung,  kann ein neuer Termin an einem neuen Ort vereinbart werden. Ausgangs-/Zielhafen ist Olbia oder Palau, sofern nicht ein anderer Hafen für den jeweiligen Törn vereinbart wurde oder aus sonstigen Gründen angelaufen werden muss. 
Den Mitseglern sind die Risiken einer Seereise auf Yachten bewusst,  insbesondere die Möglichkeit meteorolo-gischer Ereignisse wie Starkwinde oder Stürme, welche Ursache für außergewöhnliche körperliche Belastungen sein können.

Der Skipper/Schiffsführer entscheidet über den Einsatzrahmen der Mitsegler unter Berücksichtigung ihrer Fähig-keiten und Belastbarkeit.

Jede(r) MitseglerIn muss gesund sein. Das Mitsegeln geschieht auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko der Teilnehmer. Jeder ist selbst voll verantwortlich für seine Gesundheit. Er/Sie muss im Besitz  einer gültigen Versicherung gegen Krankheits- oder Unfallschäden mit Absicherung im Ausland sein.
Gesundheitliche Mängel, welche zur Beeinträchtigung führen können oder permanente Abhängigkeit von Medikamenten, sind mit dem Skipper vor Antritt der Reise zu besprechen. Er entscheidet dann über den Einsatzrahmen oder, bei gravierenden Zweifeln, den Ausschluss von der Reise.
Für Schäden, Unfälle, Verluste, Verspätungen kann nicht gehaftet werden. Das Beförderungsrisiko trägt der Teilnehmer. Empfehlenswert ist der Abschluss einer Reisegepäck- und Unfallversicherung.
Bei vorzeitiger Beendigung einer Reise durch den Teilnehmer besteht kein Rückzahlungsanspruch.

Führt höhere Gewalt zu einer Änderung des Reiseverlaufs, so begründet dies keinerlei Ansprüche. Dies gilt auch für eventl. längere Hafenliegezeiten. 
Bei Absage einer Fahrt, erhält MitseglerIn vor Antritt der Reise den vollen, nach Antritt der Reise den anteiligen Teilnehmerbetrag zurück. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Sie sind Mitglied der Crew. MitseglerInnen schließen keinen Beförderungsvertrag ab wie bei einer Pauschalreise oder Kreuzfahrt und auch keinen Mietvertrag für das Schiff, sondern sie nehmen an einem sportlichen Unternehmen teil. Skipper (Schiffsführer) und Mitseg-lerInnen bilden eine Crew, zu der auch die gehören, die über keine oder wenig Segelerfahrung verfügen. 
Bei Rücktritt ohne Ersatzperson gelten folgende Stornogebühren: Bis 40 Tage vor Abfahrt 50 % des Reisepreises. Danach wird der volle Reisepreis fällig.
Vor Törnbeginn wird eine Kaution in Höhe von  750,- Euro (anteilig durch die Zahl der MitseglerInnen) bar oder in Form von Schecks / Reiseschecks hinterlegt, falls nicht ein anderes Verfahren vorher vereinbart wurde. Mit der Kaution können Ansprüche des Schiffsführers / Eigners aus diesem Vertrag, insbesondere die Selbstbeteiligung im Rahmen der Kasko-Versicherung ganz oder teilweise gedeckt werden. Die Kaution dient auch zur Deckung von durch die MitseglerInnen während des Törns verursachten Schäden, Mängel und Zusatzkosten. Sind solche Schäden, Mängel etc. nicht entstanden, wird die Kaution unverzüglich zurückerstattet. 
Voraussetzung für die Teilnahme am Törn ist die vollständige Bezahlung des Nutzungsentgelts des Schiffes, der (ggf. anteiligen) Kaution und eines angemessenen Beitrages in die Bordkasse, aus der alle laufenden Kosten für Liegeplatz, Bordproviant, Sprit Außenborder, Nebenkosten (anteilig durch die Zahl der MitseglerInnen) pro Motorstunde 6,- € (incl. Diesel/Öl), Gas pro Woche 10,- €, Endreinigung pro Törn 40,- €  etc. bezahlt werden. Die Verpflegung des Skippers wird aus der Bordkasse bestritten, auch Restaurantbesuche.   
Ein durch Havarie während des Törns entstandener Nutzungsausfall führt zu keiner, auch nicht teilweisen Rückerstattung des Nutzungsentgelts. Bei einem technischen Defekt während des Törns, der die Fahrtüchtigkeit des Schiffes erheblich beeinträchtigt, ist dem Schiffsführer eine dem Defekt entsprechende Frist zur Behebung des Fehlers einzuräumen. Sollte der Fehler in der vereinbarten Frist nicht behoben werden und der Törn abgebrochen werden müssen, haben die MitseglerInnen Anspruch auf anteilige Erstattung des Nutzungsentgelts. Weiter-gehende Forderungen und Ersatzansprüche sind ausgeschlossen. Mängel und Schäden, die die Seetüchtigkeit des Schiffes nicht beeinträchtigen, rechtfertigen keine Minderung des Nutzungsentgeltes.
Verantwortlicher Schiffsführer (Skipper) ist der mitsegelnde Eigner. Er weist die MitseglerInnen in das Verhalten an Bord und die Bedienung der Yacht ein und führt eine Sicherheitseinweisung durch.

Grundsätzlich sind alle MitseglerInnen verpflichtet, aktiv am Gelingen des Törns mitzuwirken. Sie haben den Weisungen des Skippers  Folge zu leisten und den Ihnen übertragenden Dienst sorgfältig  und gewissenhaft auszuüben. Insbesondere sind dem Skipper unklare Situationen sofort mitzuteilen (rund um die Uhr) und seine Entscheidungen abzuwarten. MitseglerInnen achten selbst auf ihre persönliche Sicherheit und tragen bei Bedarf Rettungsweste und Lifebelt.
Der/die AbsenderIn einer Anmeldung teilt dem Schiffsführer durch die Anmeldung mit, dass er/sie 15 Minuten schwimmen bzw. ohne Hilfsmittel sich über Wasser halten kann. NichtschwimmerInnen haben auf See immer Rettungsweste und Lifebelt zu tragen.
Eventuelle mündliche Absprachen müssen schriftlich bestätigt sein. Schwimmen, Schnorcheln sowie Landausflüge geschehen auf eigene Gefahr.
Vertrag wird entweder durch Unterschrift unter die Anmeldung (Anmeldung per E-mail auch ohne Unterschrift verbindlich) und deren Annahme durch Teilnahmebestätigung durch den Schiffsführer in Kraft gesetzt, ersatzweise auch durch Überweisung der ersten Rate des Nutzungsentgelts nach  Teilnahmebestätigung durch den Skipper / Schiffsführer.
Der Schiffsführer bestätigt, dass für das Schiff eine Haftpflicht- und Kaskoversicherung besteht. Persönliche Effekten sind nicht versichert. Die Versicherungsbedingungen sind Bestandteil dieses Vertrages. Die Versicherung oder der Schiffsführer haften nicht für Unfallschäden, die auf dem Schiff reisende Personen erleiden.
Jede(r) MitseglerIn fährt auf eigene Gefahr mit und verzichtet auf alle Ersatzansprüche für Personen- und Sachschäden gegen die anderen MitseglerInnen, wenn der Schaden durch leichte Fahrlässigkeit verursacht wurde. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit Schäden von einer Haftpflichtversicherung getragen werden oder wenn sie grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden.
Die MitseglerIn haften gegenüber dem Schiffsführer für alle Sach – und Personenschäden, auch Folge- und Ausfallschäden, die von ihnen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden und damit nicht versicherbar sind. Bis zur Höhe der Selbstbeteiligung ( 750,- Euro) haften die MitseglerIn auch für leichte Fahrlässigkeit. 
Der/ die AbsenderIn einer Anmeldung erklärt, vom Inhalt dieser Teilnahmebedingungen (AGB) Kenntnis genommen zu haben und erkennt diese uneingeschränkt an.

